
16. November 2016

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Einwohnerversammlung 
zu den Bebauungsplänen Bo 24 und Bo 26 
Mittwoch, 16.11.2016, 18.30 Uhr

Sport- und Kulturausschuss  
Donnerstag, 17.11.2016, 18 Uhr  

Ausschuss für Schule, Soziales  
und demographischen Wandel 
Dienstag, 22.11.2016, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 23.11.2016, 18 Uhr, Aula der Europaschule 
Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim  

Betriebsausschuss
Mittwoch, 23.11.2016, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern nicht ein anderer Ort angegeben ist, fin-
den sie im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere 
Informationen im Internet unter www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 904,  
am 17. November 2016, 
14 - 17:30 Uhr.

Ansprechpartnerin bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  manuela.domschat@
stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung der Stadt Bornheim  
vom 07.11.2016 über die Anordnung einer Veränderungssperre  

in der Ortschaft Hersel (Bereich Bebauungsplan He 35)

Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung und der §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Bornheim 
in seiner Sitzung am 25.10.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 

Für das im § 2 bezeichnete Gebiet in der Ortschaft Hersel hat 
der Rat der Stadt Bornheim am 10.09.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes He 35 und am 25.10.2016 eine Änderung des 
Planbereiches beschlossen. Zur Sicherung dieser Planung wird 
für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre be-
schlossen.

§ 2 

Der von der Veränderungssperre betroffene Planbereich liegt 
zwischen Mertensgasse, Rheinstraße, Vorgebirgsstraße und 
Gartenstraße. Auf die beiliegende Karte, die Bestandteil dieser 
Satzung ist, wird verwiesen.

§ 3

1.  Im Gebiet der Veränderungssperre dürfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch nicht durch-
geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden,

b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verände-
rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

2. Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbe-
hörde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffent-
liche Belange nicht entgegenstehen.

3. Von der Veränderungssperre werden nicht berührt:

a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind,

b) Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re hätte begonnen werden dürfen,

 c) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung.

§ 4

1. Die Veränderungssperre tritt mit dem Tage der Bekanntma-
chung in Kraft.

2. Sie tritt mit der Bekanntmachung des beschlossenen Bebau-
ungsplanes – spätestens nach Ablauf von zwei Jahren – außer 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Die vorstehende Satzung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise: Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Ver-
änderungssperre nach § 18 Abs. 1 BauGB und des § 18 Abs. 3 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung NW kann gegen diese Satzung, die sonstige 
ortsrechtliche Bestimmung oder den Flächennutzungsplan nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gemäß § 215 BauGB werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Bornheim, den 07.11.2016 
Stadt Bornheim

 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln
- Einleitung der Flurbereinigung Mondorf -

Bezirksregierung Köln 
Köln, den 24.10.2016

Dezernat 33.1 
Zeughausstr. 2 - 10 
50667 Köln 
Tel.: 0221 147-2033 
Fax: 0221 147-4181

Ladung zum Aufklärungstermin nach § 5 Abs.1 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), in Verbindung mit § 
88 Nr.1 FlurbG. 

Einladung

Es ist beabsichtigt, im Rhein-Sieg-Kreis in Teilen der Städte Nie-
derkassel und Troisdorf ein Flurbereinigungsverfahren unter An-
wendung der Sondervorschriften der §§ 87-89 FlurbG durchzu-
führen. Anlass hierfür ist die vorgesehene Inanspruchnahme von 
Grundstücken für den Bau des zweiten Abschnitts der Ortsumge-
hung Niederkassel, Rheidt und Mondorf. Das Planfeststellungs-
verfahren für den Bau der Landstraße L 269n läuft zur Zeit noch. 
Der Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ist für 2017 geplant.

Da für den Neubau der L 269n einschließlich der landespflege-
rischen Kompensationsmaßnahmen landwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke in größerem Umfang in Anspruch genommen wer-
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den, die hierfür benötigten Flächen nicht ausnahmslos freihändig erworben 
werden können und zudem An- und Durchschneidungsschäden landwirt-
schaftlicher Flächen eintreten, sollen die für die allgemeine Landeskultur 
entstehenden Nachteile durch eine Neuordnung des Verfahrensgebietes im 
Rahmen eines Unternehmensflurbereinigungsverfahrens vermieden oder 
zumindest abgemildert werden.

Das Neuordnungsgebiet umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen in Tei-
len der Gemarkungen Mondorf, Rheidt und Bergheim-Müllekoven. Bedingte 
Lagen sind, soweit katastertechnische Gründe dem nicht entgegenstehen, 
ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine vorläufige 
Begrenzung des Flurbereinigungsgebietes handelt, die geändert werden 
kann, wenn der Zweck der Flurbereinigung dies erfordert.

Zur Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer ge-
mäß § 5 Abs. 1 FlurbG über das geplante Flurbereinigungsverfahren ein-
schließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten und über den besonde-
ren Zweck des Verfahrens – § 88 Nr. 1 FlurbG – habe ich den Termin anbe-
raumt auf 

Dienstag, den 06.12.2016, um 16.15 Uhr 
in der Alfred-Delp-Realschule, Langgasse 126, 

 53859 Niederkassel-Mondorf

Zu diesem Termin werden hiermit die Eigentümer von Grundstücken im vor-
gesehenen Flurbereinigungsgebiet eingeladen. Gerne können auch die Be-
wirtschafter der o.g. Flächen an dem Termin teilnehmen. 

Eine Karte, aus der die Begrenzung des vorgesehenen Flurbereinigungsge-
bietes ersichtlich ist, liegt bis zum 06.12.2016 zur Einsichtnahme aus und 
zwar bei der:

- Stadt Niederkassel, Rathausstr. 19, 53859 Niederkassel, Raum 023 
(Fachbereich 8), zu den normalen Sprechzeiten, montags bis don-
nerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 11.30 
Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr.

- Stadt Troisdorf, Rathaus, Kölner Str. 176, 53840 Troisdorf, an der 
Tafel im Flur des Stadtplanungsamtes, 3. Obergeschoss, Gebäudeteil 
C, zu den normalen Sprechzeiten, montags von 7.30 Uhr bis 19.00 

Uhr, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 7.30 bis 
12.30 Uhr. 

sowie bei der

- Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstr. 33, 50670 
Köln, Zimmer 316, montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.00 
Uhr. 

Im Auftrag 
gez. Kopka 
Reg. Verm. Direktor

Hinweis: Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung Köln
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/index.html

Öffentliche Bekanntmachung 
der Verbandsschau des  

Wasserverbands Südliches Vorgebirge
Nach der Satzung des Wasserverbands Südliches Vorgebirge in Verbindung 
mit § 44 des Wasserverbandsgesetzes sind die vom Verband zu betreuen-
den Gewässer, Anlagen und Grundstücke mindestens alle drei Jahre durch 
Schaubeauftragte zu prüfen. Die nächste Verbandsschau findet statt am 
Freitag, den 02.12.2016. Die Teilnehmer treffen sich um 09:00 Uhr am Park-
platz des Rathauses Bornheim, Rathausstr. 2, Ende voraussichtlich gegen 13 
Uhr.

Bornheim, den 20.10.2016

Wasserverband Südliches Vorgebirge

Der Verbandsvorsteher 
gez. Wolfgang Henseler

Berichtigung der  
Abstimmungsbekanntmachung zum 

Bürgerentscheid am 20.11.2016

„Soll die Stadt Bornheim weiterhin ihr Trinkwasser zu 75 % vom Wasser-
beschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV) und zu 25 % vom Wahn-
bachtalsperrenverband (WTV) beziehen und darüber mit dem WBV einen 
langfristigen Vertrag abschließen?“

Bei der Bekanntmachung der einzelnen Abstimmbezirke und -räume sind 
folgende redaktionelle Fehler aufgetreten:

122 Rösberg/Merten - 
Merten

Heinrich-Böll-Sekundarschule, 
Beethovenstr. 57

130 Merten I Heinrich-Böll-Sekundarschule, 
Beethovenstr. 57

140 Merten II Heinrich-Böll-Sekundarschule, 
Beethovenstr. 57

Richtig ist:

122 Rösberg/Merten – 
Merten

Martinusschule, 
Beethovenstr. 57

130 Merten I Martinusschule, 
Beethovenstr. 57

140 Merten II Martinusschule,  
Beethovenstr. 57

Bornheim, den 09.11.2016

Stadt Bornheim 
- Der Abstimmungsleiter - 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister
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